
Synopse zur geplanten Satzungsänderung vom Kreissportbund Osnabrück-Land - Kreissporttag 2024 
 

Diese Synopse ist eine Beschlussvorlage zum 30. Kreissporttag 2024. Mit dieser Gegenüberstellung werden die geplanten Satzungsänderungen 
dargestellt und durch ergänzende Hinweise erläutert. 
 
Die linke Spalte zeigt die aktuelle Satzung. In der rechten Seite werden die geplanten Änderungen dargestellt. Die Änderungen sind farblich 
hervorgehoben. Textpassagen, die gestrichen werden, sind durchgestrichen dargestellt. 
 
 
Änderungen in der Satzung betreffen die folgenden Paragrafen: 
 
Präambel: Der Satzung wird eine Präambel hinzugefügt. Dies enthält zeitgemäße Formulierungen und Grundsätze der Tätigkeit 
 
§ 2: Es wird hinzugefügt, wie der KSB den Vereinszweck erreicht. Diese Darstellung ist erforderlich. Es ergeben sich Änderungen in der 
Nummerierung. 
 
§ 3: Änderung im Wortlaut 
 
§ 4: Dem KSB wird die Beteiligung an anderen Gesellschaften und Vereinigungen ermöglicht.  
 
§ 10: Das Schiedsgericht wird als Organ gestrichen. 
 
§ 16: Der Hauptausschuss wird auf bis zu 20 Vereine erweitert. Die Anzahl der Sitzungen wird von zwei auf mindestens einmal pro Jahr geändert. 
Zudem wird die Wahl des Ausschussvorsitzenden gestrichen, ebenso die Wahl des Schiedsgerichts. Es ergeben sich daraus Änderungen in der 
Nummerierung. 
 
§ 17: Verfahren zu Beschluss und Genehmigung der Jugendordnung wird angepasst. 
 
§ 19: Wird in Gänze gestrichen. 
 
§ 23: Rückt eine Stelle nach vorne. Formulierung wird den gesetzlichen Vorschriften angepasst.  
 
§ 20, 21, 22, 23 rücken jeweils eine Stelle/§ nach vorne.  
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Präambel  
 
Vorbemerkung: 
Aus Gründen der Lesbarkeit sind im Satzungstext durchgängig alle Personen, Funktionen und Amtsträgerbezeichnungen in der männlichen Form gefasst. 
Soweit die männliche Form gewählt wird, werden damit stets alle Geschlechter angesprochen. 
 
Der Kreissportbund Osnabrück-Land (KSB) richtet sein Handeln am Leitbild des LandesSportbundes Niedersachsen (LSB) aus. Das Vereinsleben und die 
Arbeit der Organe, der Amts- und Funktionsträger sowie aller sonstigen Mitarbeiter orientieren sich an folgenden Grundsätzen: 
 
Grundlage der Arbeit des KSB ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland 
und des Landes Niedersachsen. 
  
Der KSB, seine Amtsträger und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und treten für die körperliche 
und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter pflegen eine 
Kultur des Hinsehens, setzen sich für die Aufklärung eines jeden Falles ein und führen regelmäßig präventive Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im Sport durch. 
 
Der KSB steht für Fairness und tritt für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. 
 
Der KSB ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der KSB 
wendet sich gegen Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Extremismus. Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie verbaler, körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist, entgegen. 
 
Der KSB fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen und die Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt die 
Gleichstellung der Geschlechter. 
 
Der KSB verpflichtet sich zu verantwortlichem Handeln auf der Grundlage von Transparenz, Integrität, Partizipation und Nachhaltigkeit als Prinzipien einer 
guten Vereinsführung. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hintergrund: Zeitgemäße Satzungen sollten folgende Punkte in einer Präambel oder im juristischen Teil (als eigenen §) enthalten. 
 • Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung      • Kinder- & Jugendschutz, Prävention sexualisierter Gewalt, Schutzkonzept 
• Doping- und Manipulationsfreiheit      • parteipolitische und religiöse Neutralität          • kein Rassismus/Extremismus  • Gewaltfreiheit  
 • Inklusion & Integration• Gleichstellung der Geschlechter  •Good Governance / Compliance 
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Allgemeines 

 
§ 1 

Begriff, Name, Sitz 
1. Der Kreissportbund Osnabrück-Land e.V. - nachstehend KSB genannt - 

ist der Zusammenschluss der Mitgliedsvereine des Landessportbundes 
Niedersachsen e.V. - nachstehend LSB genannt -, die ihren Sitz im 
Bereich der politischen Grenzen des Landkreises Osnabrück haben. 

2. Der KSB hat seinen Sitz in Osnabrück 

Keine Änderungen 

§ 2 
Zweck und Aufgaben 
1. Zweck des KSB ist die Förderung des Sportes durch Betreuung seiner 

Mitglieder und die Vertretung der gemeinsamen sportlichen Interessen.  
2.  Der KSB bekennt sich zur Einheit im Sport und zum Amateurgedanken. 
3. Der KSB nimmt in seinem Bereich die Aufgaben des LSB wahr. 

 

§ 2 
Zweck und Aufgaben 
1. Zweck des KSB ist die Förderung des Sportes durch Betreuung seiner 

Mitglieder und die Vertretung der gemeinsamen sportlichen Interessen.  
2. Der Zweck wird insbesondere erreicht durch:  

• Die Förderung von Sport- und Bewegung für alle durch 
Vielfalt und Teilhabe.  

• Förderung der Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten 
und anderen Organisationen und öffentlichen Einrichtungen, 
z.B durch Übernahme von Trägerschaften für 
Ganztagsangebote von Schulen. 

• Die Vertretung des Sports in überverbandlichen und 
überfachlichen Angelegenheiten insbesondere auch 
gegenüber dem Landkreis Osnabrück und der Öffentlichkeit. 

• Die ideelle, materielle und personelle Unterstützung der dem 
KSB angeschlossenen Mitgliedsorganisationen. 

• Planung und Durchführung von Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsangeboten. 

• Förderung des Deutschen Sportabzeichens. 

• Förderung der Vereinsentwicklung und des 
bürgerschaftlichen Engagements in den Mitgliedsvereinen. 

3. Der KSB bekennt sich zur Einheit im Sport und zum Amateurgedanken. 
4. Der KSB nimmt in seinem Bereich die Aufgaben des LSB wahr. 
 
 
 
 
 

Hintergrund: Die Darstellung wird durch die Finanzverwaltung gefordert.  
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§ 3 
Gemeinnützigkeit 
1. Der KSB verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 

2. Der KSB ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des KSB dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

3.      Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des KSB fremd    
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 
1. Der KSB verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 

2. Der KSB ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des KSB dürfen nur für die 
satzungsgemäßen satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

3.      Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des KSB fremd    
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 
Verhältnis zum LSB 
1. Der KSB ist eine Gliederung des LSB. Der KSB ist an die Satzungen, 

die Ordnungen und die Beschlüsse der Organe des LSB gebunden. 
2. Die Satzung des KSB darf nicht im Widerspruch zur Satzung des LSB 

stehen. 

 

§ 4 
Mitgliedschaften und Beteiligungen 
1.  Der KSB ist Gliederung des LSB. Der KSB ist an die Satzungen, die 

Ordnungen und die Beschlüsse der Organe des LSB gebunden. Der 
KSB kann die Mitgliedschaft in anderen Verbänden und Institutionen 
erwerben, darüber entscheidet der Hauptausschuss. 

2.  Der KSB kann sich an Gesellschaften und anderen Vereinigungen 
beteiligen oder solche gründen, die ihn bei der Durchführung seiner 
Ziele unterstützen, sofern hierdurch die Gemeinnützigkeit nicht 
gefährdet wird. Die Selbständigkeit der Mitglieder des KSB in ihrer 
inneren Einrichtung und Verwaltung wird durch die Mitgliedschaft zum 
KSB nicht berührt. Insbesondere ist eine gegenseitige Haftung oder 
eine Haftung für den KSB ausgeschlossen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Mitgliedschaft 

 
§ 5 

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft im KSB erwerben die Vereine durch Aufnahme in den 

LSB. 

Keine Änderungen 

Hintergrund: Zur Zusammenarbeit in der Sportregion wurde mit dem 
SSB Osnabrück Stadt eine GbR nach innen gegründet. Entsprechend ist 
der Eintrag in der Satzung erforderlich.  
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2. Mit dem Ausscheiden aus dem LSB endet auch die Mitgliedschaft im 
KSB. 

 
§ 6 

Fachverbände 
1. Die dem LSB angehörenden Landesverbände bilden auf Kreisebene 

ebenfalls Kreisfachverbände. Sie betreuen ihre Mitglieder in fachlicher 
Hinsicht nach ihren Satzungen und Ordnungen unter Wahrung der 
Satzung des KSB. 

2. Mitglied im Fachverband kann nur werden, wer auch gleichzeitig 
Mitglied im KSB ist. 

3. Auf Kreisebene kann nur ein Fachverband für jede Sportart anerkannt 
werden.  

 
 

§ 7 

Rechte der Mitglieder des KSB 
1.  Die Mitglieder des KSB sind berechtigt:  
 a) durch ihre Delegierten nach Maßgabe der Bestimmungen über 

das Stimmrecht an den Beratungen und Beschlüssen des 
Kreissporttages (Mitgliederversammlung) teilzunehmen und 
Anträge zu stellen;  

 b) die Wahrung ihrer Interessen durch den KSB zu verlangen und 
die vom KSB geschaffenen gemeinsamen Einrichtungen nach 
Maßgabe der hierfür bestehenden Regelungen zu benutzen;  

 c) die Beratungen und Betreuung durch den KSB in Anspruch zu 
nehmen und an allen Veranstaltungen nach Maßgabe der hierfür 
bestehenden Bestimmungen teilzunehmen;  

 d) den Einsatz der Finanz- und Sachmittel des KSB zum 
gleichmäßigen Wohle aller zu verlangen. 

 
§ 8 

Pflichten der Mitglieder des KSB 
1. Die Mitglieder des KSB sind verpflichtet, die Satzungen und Ordnungen 

des KSB sowie die auf den Kreissporttagen gefassten Beschlüsse zu 
befolgen und die beschlossenen Beiträge zu zahlen. Der Vorstand des 
KSB kann Ordnungsgelder, deren Höhe der Hauptausschuss festlegt, 
bei folgenden Versäumnissen erheben:  



Synopse zur geplanten Satzungsänderung vom Kreissportbund Osnabrück-Land - Kreissporttag 2024 
 

 - unvollständige oder verspätete Abgabe der 
Bestandserhebungsbögen, 

 - verspätete Zahlung der Mitgliedsbeiträge (bei nicht fristgerechter 
Zahlung können außerdem Zuschläge erhoben werden),  

 - zweckwidrige Verwendung von Zuschüssen. 
 

§ 9 
Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder 
 

1. Der KSB kann aufgrund besonderer Verdienste um die Förderung des 
Sports durch Beschluss des Kreissporttages Ehrenvorsitzende oder 
Ehrenmitglieder ernennen. 

 

 
Organe des KSB 

 
§ 10 

Organe 
1. Organe des KSB sind: 
 a)  der Kreissporttag  
 b)  der Hauptausschuss  
 c)  der Vorstand  
 e)  die Vollversammlung der Sportjugend 
 f)  das Schiedsgericht des KSB 

 

Organe des KSB 
 

§ 10 
Organe 
1. Organe des KSB sind: 
 a)  der Kreissporttag  
 b)  der Hauptausschuss  
 c)  der Vorstand  
 e)  die Vollversammlung der Sportjugend 
 f)  das Schiedsgericht des KSB 

 
§ 11 

Zusammensetzung und Stimmrecht 
1.  Die den Mitgliedern in Angelegenheiten des KSB satzungsgemäß 

zustehenden Rechte werden auf dem Kreissporttag als oberstem Organ 
des KSB durch Beschlussfassung der anwesenden Stimmberechtigten 
wahrgenommen. 

2. Der Kreissporttag setzt sich zusammen aus  
 a)  den Vertretern der Vereine 

Jeder Verein hat eine Grundstimme. Vereine von 501 bis 1.000 
Mitgliedern eine zusätzliche Stimme und Vereine über 1.000 
Mitgliedern drei zusätzliche Stimmen.  

 b)  den Mitgliedern des Vorstandes  
 c)  je einem Vertreter der Fachverbände  
 d)  den Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern 

Keine Änderungen 
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3.  Jede natürliche Person hat als Stimmberechtigte eine Stimme. 
Stimmübertragung ist unzulässig. 

 
§ 12 

Zusammentreten und Fristen 
1. Die Kreissporttage finden alle zwei Jahre vor dem Landessporttag statt. 
2. Der Kreissporttag wird vom Vorstand im Sinne von § 26 BGB mit einer 

Frist von sechs Wochen schriftlich unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung einberufen. 

3. Anträge müssen dem Vorstand spätestens vier Wochen vor dem 
Kreissporttag eingereicht sein. 

4. Anträge auf Satzungsänderungen müssen sämtlichen Mitgliedern 
spätestens drei Wochen vor der Beschlussfassung bekannt gegeben 
werden. Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderungen sind 
ausgeschlossen. 

5. Außerordentliche Kreissporttage sind vom Vorstand nach den für 
ordentliche Kreissporttage geltenden Bestimmungen einzuberufen, 
wenn 

 a)  25 % der Stimmberechtigten es schriftlich unter Angabe von 
Gründen beantragen oder  

 b)  der Hauptausschuss einen entsprechenden Beschluss fasst. 
6.  Jeder ordnungsgemäß einberufene Kreissporttag ist ohne Rücksicht auf 

die Zahl der erschienenen Stimmberechtigten beschlussfähig. 
7.  Der Kreissporttag wird vom Vorsitzenden des KSB bzw. im Falle seiner 

Verhinderung von einem Stellvertreter geleitet. Über den Kreissporttag 
ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter und 
Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

 
§ 13 

Aufgaben des Kreissporttages 
1. Der Kreissporttag hat über grundsätzliche Fragen und Angelegenheiten 

des Kreissportes zu beraten und zu beschließen. 
2. Die Tagesordnung des Kreissporttages hat mindestens folgende Punkte 

zu enthalten:  
 a)  Entgegennehme der Berichte des Vorstandes und der 

Kassenprüfer,  
 b)  Verabschiedung der Jahresrechnungen,  
 c)  Entlastung des Vorstandes,  
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 d)  Wahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes 
 e)  Wahl der Kassenprüfer, 
 f)  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, wenn höhere als die vom 

Landessporttag beschlossenen Mindestbeiträge erhoben werden 
sollen, 

 g)  Genehmigung der Haushaltsvoranschläge für zwei Jahre,  
 h)  Beschlussfassung über vorliegende Anträge,  
 i)  Wahl der Delegierten zum Landessporttag  
 j)  Wahl der Mitglieder des Sportstättenförderungsausschusses 
 k) Wahl der Vereinsvertreter im Hauptausschuss. 
 

 
Der Vorstand 

 
§ 14 

Zusammensetzung 
1.       Der Vorstand besteht aus mindestens sieben, maximal neun Personen: 
 a) den mindestens vier, maximal sechs gleichberechtigten 

Vorsitzenden, 
 b) der/dem stellvertretenden Vorsitzenden für Sportjugend 
 c) dem/der Geschäftsführer/in 
 d) einer weiteren Person 

         Die Aufgabenfelder Sportpolitik, Finanzen, Verwaltung, 
Sportentwicklung, Bildung, Vereins-entwicklung werden in Abstimmung 
mit den Vorstandsmitgliedern in der Geschäftsordnung festgelegt.  

 
1. Der Vorstand nach a) wird vom Kreissporttag für die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder 
können, wenn der Kreissporttag dem zustimmt, in einem Wahlgang (en 
bloc) gewählt werden. Die Vorstandsmitglieder nach c.) und d.) werden 
durch die Vorsitzenden nach a.) bestellt. 

2. Die/der Vorsitzende der Sportjugend wird von der Vollversammlung der 
Sportjugend gewählt.  

3. Ehrenvorsitzende gehören dem Vorstand mit beratender Stimme an.  
4. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder mit 

Ausnahme der/ des Vorsitzenden der Sportjugend. Jeweils zwei von 
ihnen sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

5. Die Amtszeit des Vorstandes endet mit der Neuwahl beim 
Kreissporttag. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes im Laufe der zwei 

Keine Änderungen 
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Amtsjahre aus, so ergänzt sich dieser unter Zustimmung des 
Hauptausschusses selbst. 

6. Die Vorstandsmitglieder nach c.) und d.) sind in allen ihr 
Anstellungsverhältnis betreffenden Angelegenheiten nicht 
stimmberechtigt. 

 

§ 15 
Pflichten und Rechte des Vorstandes 
1. Der Vorstand führt die Geschäfte des KSB nach den Bestimmungen der 

Satzung, der Ordnungen und nach Maßgabe der vom Kreissporttag und 
vom Hauptausschuss gefassten Beschlüsse und nimmt die Vertretung 
des KSB gegenüber Dritten nach außen wahr. 

2. Der Vorstand kann zu seiner Beratung Ausschüsse bilden. 
3. Der Vorstand kann für eine zeitlich definierte Bearbeitung von 

Themenfeldern, die nicht durch den Vorstand abgedeckt sind, 
Beauftragte berufen. 

 
Der Hauptausschuss 

 
§ 16 

1. Der Hauptausschuss setzt sich zusammen aus 
 a)  den Mitgliedern des Vorstandes und 
 b)  den Vorsitzenden der Fachverbände. 

Bei Verhinderung können die Vorsitzenden zu b) einen Vertreter 
entsenden. 

 c) 15 Vereinsvertretern, die vom Kreissporttag gewählt werden. 
i.  Bei Verhinderung können die Vorsitzenden zu c) einen 
Vertreter entsenden. 
ii. Die Wahlvorschläge zu c) sind gemäß der Antragsfrist zu 
einem Kreissporttag (§ 12, 3.) schriftlich einzureichen. 

 d) den Vorsitzenden anerkannter kommunaler Dachorganisationen 
von Sportvereinen. 
i.  Bei Verhinderung können die Vorsitzenden zu d) einen 
Vertreter entsenden.  
ii. Die Anerkennung der kommunalen Dachorganisationen erfolgt 
durch den Hauptausschuss. 

2.  Der Hauptausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen. In 
der Sitzung des Geschäftsjahres, in dem kein Kreisporttag stattfindet, 
nimmt er die Jahresrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr 

Der Hauptausschuss 
 

§ 16 
1. Der Hauptausschuss setzt sich zusammen aus 
 a)  den Mitgliedern des Vorstandes und 
 b)  den Vorsitzenden der Fachverbände. 

Bei Verhinderung können die Vorsitzenden zu b) einen Vertreter 
entsenden. 

 c) bis zu 20 Vereinsvertretern, die vom Kreissporttag gewählt 
werden. 
i.  Bei Verhinderung können die Vorsitzenden zu c) einen 
Vertreter entsenden. 
ii. Die Wahlvorschläge zu c) sind gemäß der Antragsfrist zu 
einem Kreissporttag (§ 12, 3.) schriftlich einzureichen. 

 d) den Vorsitzenden anerkannter kommunaler Dachorganisationen 
von Sportvereinen. 
i.  Bei Verhinderung können die Vorsitzenden zu d) einen 
Vertreter entsenden.  
ii. Die Anerkennung der kommunalen Dachorganisationen erfolgt 
durch den Hauptausschuss. 

2.  Der Hauptausschuss tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. In der 
Sitzung des Geschäftsjahres, in dem kein Kreisporttag stattfindet, 
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entgegen und beschließt den Haushaltsplan für das laufende 
Geschäftsjahr unter Beachtung des Rahmenhaushaltsplanes, der auf 
dem Kreissporttag beschlossen worden ist.  

3. Der Hauptausschuss hat ferner folgende Aufgaben 
 a)  Beschlussfassung bzw. Bestätigung von Ordnungen, 
 b)  Wahl des Ausschussvorsitzenden (nach § 15), 
 c)  Beratung von Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
 d)  Aufnahme von Fachverbänden, 
 e)  Wahl des Kreisschiedsgerichts, 
 f)  Zustimmung zu Vorstandsergänzungen und 
 g) Anerkennung kommunaler Dachorganisationen von 

Sportvereinen. 

 

nimmt er die Jahresrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr 
entgegen und beschließt den Haushaltsplan für das laufende 
Geschäftsjahr unter Beachtung des Rahmenhaushaltsplanes, der auf 
dem Kreissporttag beschlossen worden ist.  

3. Der Hauptausschuss hat ferner folgende Aufgaben 
 a)  Beschlussfassung bzw. Bestätigung von Ordnungen, 
 b)  Wahl des Ausschussvorsitzenden (nach § 15), 
 b)  Beratung von Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
 c)  Aufnahme von Fachverbänden, 
 e)  Wahl des Kreisschiedsgerichts, 
 d)  Zustimmung zu Vorstandsergänzungen und 
 e) Anerkennung kommunaler Dachorganisationen von 

Sportvereinen. 

 
 

Sportjugend 
 

§ 17 
1. Die Sportjugend gibt sich eine eigene Jugendordnung. 
2. Änderungen der Jugendordnung bedürfen der Zustimmung der 

Vollversammlung der Sportjugend und des Kreissporttages. 
3. Die Vollversammlung der Sportjugend findet im gleichen Zeitabstand 

und jeweils mindestens 2 Wochen vor dem Kreissporttag statt 
4. Die Sportjugend Osnabrück-Land führt und verwaltet sich selbständig 

und entscheidet über die ihr zufließenden Mittel unter Berücksichtigung 
der Gemeinnützigkeit des KSB. 

 

 

 
Sportjugend 

 
§ 17 

1. Die Sportjugend gibt sich eine eigene Jugendordnung. 
2. Die Jugendordnung wird von der Vollversammlung der Sportjugend 

beschlossen und bedarf der Genehmigung des Hauptausschusses. 
3. Die Vollversammlung der Sportjugend findet im gleichen Zeitabstand und 

jeweils mindestens 2 Wochen vor dem Kreissporttag statt 
4. Die Sportjugend Osnabrück-Land führt und verwaltet sich selbständig und 

entscheidet über die ihr zufließenden Mittel unter Berücksichtigung der 
Gemeinnützigkeit des KSB. 

 
 
 
 
 
 

 
Vergütung der Tätigkeit der Organmitglieder, Aufwendungsersatz, 

bezahlte Mitarbeit 
 
§ 18 

1. Der Hauptausschuss kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass 

Keine Änderungen 

Hintergrund: Die Genehmigung des HA stellt eine Formalie dar, bietet 
aber Zeit zur Intervention, falls vereinsrechtlich relevante Fehler 
eingebaut werden. 
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Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder 
Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalen 
Aufwandsentschädigung gem. § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. Für 
die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und 
Vertragsende ist der Vorstand zuständig. Der Vorstand kann bei Bedarf 
und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den KSB gegen eine 
angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 

2. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der 
Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage eine/n 
Geschäftsführer/in und/oder Mitarbeiter/innen für die Verwaltung 
einzustellen.  

3. Im Übrigen haben die Organ-Mitglieder und Mitarbeiter/innen des KSB 
einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche 
Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeiten im Auftrag des KSB 
entstanden sind. Die Organ-Mitglieder und Mitarbeiter/innen haben das 
Gebot der Sparsamkeit zu beachten. 

4. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur bis zum 31.03. des auf 
das Geschäftsjahr folgenden Kalenderjahres geltend gemacht werden. 
Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit 
prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 

5. Einzelheiten können in einer Finanzordnung geregelt werden. 

 
Das Kreisschiedsgericht 

 
§ 19 

1. Das Kreisschiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden, zwei 
Beisitzern und zwei Vertretern, die auf zwei Jahre vom Hauptausschuss 
in seiner ersten Sitzung nach dem Kreissporttag gewählt werden. Es 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

2. Mitglieder des Vorstandes dürfen dem Kreisschiedsgericht nicht 
angehören.  

3. Das Kreisschiedsgericht schlichtet Streitfälle nach den Bestimmungen 
der Rechts- und Strafordnung des LSB. 
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Hintergrund: Das Schiedsgericht wurde in der Vergangenheit nicht 
besetzt. Bliebe es in der Satzung enthalten, dann ist das Schiedsgericht 
auf dem Hauptausschuss zu wählen. Im Bedarfsfall / Streitfall hat der 
KSB die Möglichkeit einen Ausschuss zu gründen und zu besetzen, der 
sich einer Schlichtung annimmt.  
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Ordnungen 

 
§ 20 

Soweit die Satzung nicht etwas Abweichendes regelt, ist der Hauptausschuss 
ermächtigt durch Beschluss nachfolgende Ordnungen zu erlassen: 

 
- Finanzordnung 
- Geschäftsordnung 
- Ehrungsordnung 
 
Die Vollversammlung der Sportjugend kann eine Jugendordnung 
beschließen. Die Jugendordnung bedarf der Genehmigung des Vorstandes. 
 
Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. 
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Allgemeine Schlussbestimmungen 

 
§ 21 

Allgemeine Bestimmungen über das Verfahren bei der Beschlussfassung und 
deren Beurkundung. 
1. Beschlüsse der Organe des KSB werden bis auf den im Absatz 2) 

genannten Sonderfall mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.  

2. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. 

3. Beschlüsse und Organe des KSB finden grundsätzlich als 
Präsenzversammlungen statt. Der Vorstand kann beschließen, dass 
Beschlüsse und Organe ausschließlich als virtuelle Versammlung in 
Form einer onlinebasierten Videoversammlung oder als Kombination 
von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung (hybride 
Versammlung) stattfinden. Ohne einen entsprechenden Beschluss des 
Vorstands haben die Mitglieder keinen Anspruch darauf, virtuell an 
einer Präsenzversammlung teilzunehmen. 
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4. Teilnahme- und stimmberechtigten Personen, die nicht in Präsenzform 
an der virtuellen oder hybriden Mitgliederversammlung teilnehmen, wird 
durch geeignete technische Vorrichtungen die Möglichkeit gegeben, 
virtuell an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und das 
Stimmrecht auf elektronischem Wege auszuüben. Die Einzelheiten zur 
Registrierung und Gewährleistung der Zugangsberechtigung und 
Ausübung des Stimmrechts können in der Geschäftsordnung geregelt 
werden. Die Auswahl der technischen Rahmenbedingungen (z. B. die 
Auswahl der zu verwendenden Software bzw. Programme) legt der 
Vorstand per Beschluss fest. 

5. Technische Widrigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung bei der 
Teilnahme oder bei der Stimmrechtsausübung führen, berechtigen die 
teilnahme- und stimmberechtigten Personen nicht dazu, gefasste 
Beschlüsse und vorgenommene Wahlen anzufechten, es sei denn, die 
Ursache der technischen Widrigkeiten ist dem Verantwortungsbereich 
des KSB zuzurechnen.  

6. Im Übrigen gelten für die virtuelle bzw. hybride Mitgliederversammlung 
die Vorschriften über die Beschlüsse der Organe sinngemäß. 

 

§ 22 
Geschäftsjahr 
1. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember  
 

§ 23 
Auflösung 
 
1.  Die Auflösung des KSB kann nur mit zwei Dritteln Stimmenmehrheit der 

erschienenen Stimmberechtigten beschlossen werden und auch nur auf 
einem besonders dazu einberufenen Kreissporttag. 

 
2. Bei Auflösung des KSB oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen an den LSB, der es unmittelbar und ausschließlich 
für Zwecke im Rahmen der Förderung des freien Sports zu verwenden 
hat. 
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1.  Die Auflösung des KSB kann nur mit zwei Dritteln Stimmenmehrheit der 
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LandesSportBund Niedersachsen e.V., der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat. 

 
Zu beschließen durch den 30. Kreissporttag am 23. Oktober 2024 in Osnabrück. 

Hintergrund: Dieser Text ist vorgeschrieben und steuerrechtlich relevant. 
Abgabenordnung (AO) 
Anlage 1 (zu § 60) 
 


